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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.08.1991 

Geschäftszahl 

89/17/0174 

Rechtssatz 

Von Mischformen zwischen Ausstellungen und Messen kann dort gesprochen werden, wo aus Gründen der 
Werbung neben Kaufinteressenten auch Schaupublikum zugelassen wird. 


